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PROTOKOLL 

ZUM ÜBEREINKOMMEN 
ÜBER INTERNATIONALE SICHERUNGSRECHTE AN BEWEGLICHER AUSRÜSTUNG 

BETREFFEND BESONDERHEITEN DER LUFTFAHRZEUGAUSRÜSTUNG 
 
 
 
DIE VETRAGSSTAATEN DIESES PROTOKOLLS - 
 
IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, das Übereinkommen über internationale Sicherungsrechte an 
beweglicher Ausrüstung (im Folgenden als das "Übereinkommen" bezeichnet), soweit es sich auf 
Luftfahrzeugausrüstung bezieht, unter Berücksichtigung der Zielsetzungen durchzuführen, die in 
der Präambel des Übereinkommens aufgeführt sind, 
 
im Bewusstsein der Notwendigkeit, das Übereinkommen den besonderen Anforderungen der 
Luftfahrzeugfinanzierung anzupassen und den Anwendungsbereich des Übereinkommens auf 
Kaufverträge über Luftfahrzeugausrüstung zu erstrecken, 
 
eingedenk der Grundsätze und Ziele des am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten 
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt - 
 
haben die folgenden Bestimmungen über Luftfahrzeugausrüstung vereinbart: 
 

KAPITEL I 
Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen 

 
 

Artikel I - Begriffsbestimmungen 
 
(1) Sofern der Zusammenhang nichts anderes erforderlich macht, haben die in diesem 
Protokoll verwendeten Begriffe die im Übereinkommen angegebenen Bedeutungen. 
 
(2) In diesem Protokoll werden die folgenden Begriffe in der im Folgenden angegebenen 
Bedeutung verwendet: 
 

a) "Luftfahrzeuge" bedeutet Luftfahrzeuge im Sinne des Abkommens von Chicago, das 
heißt Flugzeugzellen mit daran befestigten Flugzeugtriebwerken oder 
Hubschrauber; 

 
b) "Flugzeugtriebwerke" bedeutet Flugzeugtriebwerke (ausgenommen solche, die im 

Militär-, Zoll- oder Polizeidienst verwendet werden) mit Strahlantrieb oder Turbi-
nen- oder Kolbentechnologie, die 

 
i) im Fall von Flugzeugtriebwerken mit Strahlantrieb einen Schub von 

mindestens 1750 lbs (Pounds) oder einem entsprechenden Wert haben, und 
 

ii) im Fall von Flugzeugtriebwerken mit Turbinen- oder Kolbenantrieb eine 
Nennstartleistung von mindestens 550 PS oder einem entsprechenden Wert 
haben, 

 
nebst allen Modulen und anderen befestigten, eingebauten oder angebrachten 
Teilen sowie allen dazugehörigen Angaben, Handbüchern und Aufzeichnungen; 
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c) "Luftfahrzeuggegenstände" bedeutet Flugzeugzellen, Flugzeugtriebwerke und 
Hubschrauber; 

 

d) "Luftfahrzeugregister" bedeutet ein Register für die Zwecke des Abkommens von 
Chicago, das von einem Staat oder einer gemeinsamen Behörde für die Eintragung 
des Kennzeichens geführt wird; 

 
e) "Flugzeugzellen" bedeutet Flugzeugzellen (ausgenommen solche, die im Militär-, 

Zoll- oder Polizeidienst verwendet werden), für die, wenn geeignete Flugzeug-
triebwerke daran befestigt sind, die zuständige Luftfahrtbehörde eine Musterzulas-
sung erteilt hat zur Beförderung von 

 
i) mindestens acht (8) Personen einschließlich der Besatzung oder 

 
ii) Güter mit einem Gewicht von mehr als 2750 Kilogramm 

 
nebst allen befestigten, eingebauten oder angebrachten Teilen (ausgenommen 
Flugzeugtriebwerke) sowie allen dazugehörigen Angaben, Handbüchern und 
Aufzeichnungen; 

 
f) "bevollmächtigte Partei" bedeutet die in Artikel XIII Absatz 3 bezeichnete Partei; 

 
g) "Abkommen von Chicago" bedeutet das am 7. Dezember 1944 in Chicago 

unterzeichnete Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt in der gültigen 
Fassung nebst Anhängen; 

 
h) "gemeinsame Behörde für die Eintragung des Kennzeichens" bedeutet die Behörde, 

die ein Register führt nach Artikel 77 des Abkommens von Chicago, durchgeführt 
durch die vom Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation am 14. Dezember 
1967 angenommene Entschließung über die Staatszugehörigkeit und Eintragung 
von Luftfahrzeugen, die von internationalen Betriebsstellen eingesetzt werden; 

 
i) "Löschung der Eintragung des Luftfahrzeugs" bedeutet die Löschung oder 

Streichung der Eintragung des Luftfahrzeugs aus seinem Luftfahrzeugregister nach 
dem Abkommen von Chicago; 

 
j) "Garantievertrag" bedeutet einen Vertrag, den eine Person als Garantiegeber 

schließt; 
 

k) "Garantiegeber" bedeutet eine Person, die zur Sicherung der Erfüllung von 
Verpflichtungen zugunsten eines Gläubigers, die durch eine Sicherungsvereinbarung 
oder aufgrund einer Vereinbarung gesichert sind, eine Bürgschaft übernimmt oder 
eine Garantie, einen standby letter of credit oder eine Kreditsicherung anderer Art 
gewährt; 

 
l) "Hubschrauber" bedeutet Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind (ausgenommen 

solche, die im Militär-, Zoll- oder Polizeidienst verwendet werden), ihre tragende 
Kraft im Flug hauptsächlich durch Luftkräfte auf einen oder mehrere motorbetrie-
bene Drehflügel erhalten, die sich um im wesentlichen lotrechte Achsen drehen, 
und für welche die zuständige Luftfahrtbehörde eine Musterzulassung erteilt hat zur 
Beförderung von 
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i) mindestens fünf (5) Personen einschließlich der Besatzung oder 
 
ii) Güter mit einem Gewicht von mehr als 450 Kilogramm 

 
nebst allen befestigten, eingebauten oder angebrachten Teilen (einschließlich 
Drehflügeln) sowie allen dazugehörigen Angaben, Handbüchern und Aufzeich-
nungen; 

 
m) "Insolvenzfall" bedeutet 

 
i) die Einleitung des Insolvenzverfahrens oder 

 
ii) die Erklärung des Schuldners, dass er die Zahlungen einzustellen 

beabsichtigt, oder die tatsächliche Zahlungseinstellung durch den Schuld-
ner, wenn das Recht des Gläubigers auf Einleitung des Insolvenzverfahrens 
gegen den Schuldner oder auf Ausübung der bei Nichterfüllung bestehenden 
Rechte nach dem Übereinkommen durch Gesetz oder eine staatliche 
Maßnahme ausgeschlossen ist oder ruht;  

 
n) "primäre Insolvenzgerichtsbarkeit" bedeutet die Gerichtsbarkeit des Vertragsstaats, 

in dem sich der Schwerpunkt der Interessen des Schuldners befindet; als ein sol-
cher Schwerpunkt wird der Ort angesehen, an dem sich der satzungsmäßige Sitz 
des Schuldners befindet, oder, wenn es einen solchen Sitz nicht gibt, der Ort, an 
dem der Schuldner gegründet ist, es sei denn, es wird etwas anderes 
nachgewiesen; 

 
o) "Registerbehörde" bedeutet die nationale Behörde oder die gemeinsame Behörde 

für die Eintragung des Kennzeichens, die in einem Vertragsstaat ein Luftfahrzeug-
register führt und für die Eintragung und Löschung der Eintragung eines Luftfahr-
zeugs nach dem Abkommen von Chicago zuständig ist; 

 
p) "Registerstaat" bedeutet in Bezug auf ein Luftfahrzeug den Staat, in dessen natio-

nales Register ein Luftfahrzeug eingetragen ist, oder den Staat, in dem sich die 
gemeinsame Behörde für die Eintragung des Kennzeichens, die das Luftfahrzeug-
register führt, befindet. 

 
 

Artikel II - Anwendung des Übereinkommens auf Luftfahrzeuggegenstände 
 
(1) Das Übereinkommen ist auf Luftfahrzeuggegenstände wie in diesem Protokoll vorgesehen 
anzuwenden. 
 
(2) Das Übereinkommen und dieses Protokoll werden als das Übereinkommen über internati-
onale Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung in Bezug auf Luftfahrzeuggegenstände 
bezeichnet.  
 
 

Artikel III - Anwendung des Übereinkommens auf Veräußerungen 
 

Die folgenden Bestimmungen des Übereinkommens sind so anzuwenden, als wären Bezugnahmen 
auf eine Vereinbarung, mit der ein internationales Sicherungsrecht eingeräumt oder seine 
Einräumung vereinbart wird, solche auf einen Kaufvertrag, Bezugnahmen auf ein internationales 
Sicherungsrecht solche auf eine Veräußerung, Bezugnahmen auf ein künftiges internationales Si-
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cherungsrecht solche auf eine künftige Veräußerung, Bezugnahmen auf den Schuldner solche auf 
den Verkäufer und Bezugnahmen auf den Gläubiger solche auf den Käufer: 
 

Artikel 3 und 4; 
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a; 
Artikel 19 Absatz 4; 
Artikel 20 Absatz 1 (auf die Eintragung eines Kaufvertrags oder einer künftigen Veräuße-
rung); 
Artikel 25 Absatz 2 (auf eine künftige Veräußerung) und 
Artikel 30. 

 
Außerdem sind die allgemeinen Bestimmungen des Artikels 1, des Artikels 5, der Kapitel IV bis VII, 
des Artikels 29 (ausgenommen Artikel 29 Absatz 3, der durch Artikel XIV Absätze 1 und 2 dieses 
Protokolls ersetzt wird), des Kapitels X, des Kapitels XII (ausgenommen Artikel 43), des 
Kapitels XIII und des Kapitels XIV (ausgenommen Artikel 60) auf Kaufverträge und künftige 
Veräußerungen anzuwenden. 
 
 

Artikel IV - Anwendungsbereich 
 
(1) Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 1 des Übereinkommens ist das Übereinkommen auch 
auf solche Hubschrauber oder auf Flugzeugzellen solcher Luftfahrzeuge anzuwenden, die in einem 
Luftfahrzeugregister eines Vertragsstaats, der Registerstaat ist, eingetragen sind; sofern diese 
Eintragung aufgrund einer Abrede über die Eintragung des Luftfahrzeugs erfolgt, gilt sie als im 
Zeitpunkt der Abrede vorgenommen. 
 
(2) Im Sinne des Begriffs "innerstaatliches Rechtsgeschäft" nach Artikel 1 des Übereinkom-
mens befindet sich  
 

a) eine Flugzeugzelle im Registerstaat des Luftfahrzeugs, dessen Teil sie ist, 
 

b) ein Flugzeugtriebwerk im Registerstaat des Luftfahrzeugs, an dem es befestigt ist, 
oder, wenn es nicht an einem Luftfahrzeug befestigt ist, an dem Ort, wo es sich 
tatsächlich befindet, und 

 
c) ein Hubschrauber in dem Staat, in dem er eingetragen ist; 
 

maßgeblich ist jeweils der Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung, mit der das Sicherungs-
recht eingeräumt oder seine Einräumung vereinbart wird. 
 
(3) Die Parteien können schriftlich vereinbaren, die Anwendung des Artikels XI auszuschließen 
und in ihrem Verhältnis zueinander von allen Bestimmungen dieses Protokolls mit Ausnahme des 
Artikels IX Absätze 2 bis 4 abzuweichen oder deren Wirkung zu ändern. 
 

 
Artikel V - Formvorschriften, Wirkungen und Eintragung 

von Kaufverträgen 
 

(1) Ein Kaufvertrag im Sinne dieses Protokolls ist ein solcher, der 
 

a) schriftlich geschlossen ist; 
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b) sich auf einen Luftfahrzeuggegenstand bezieht, über den der Verkäufer verfügen 
kann, und 

 
c) die Identifizierung des Luftfahrzeuggegenstands in Übereinstimmung mit diesem 

Protokoll ermöglicht. 
 
(2) Aufgrund eines Kaufvertrags gehen die Rechte des Verkäufers an dem Luftfahrzeugge-

genstand nach den Bestimmungen des Kaufvertrags auf den Käufer über. 
 

(3) Die Eintragung einer Veräußerung bleibt auf unbestimmte Zeit wirksam. Die Eintragung 
einer künftigen Veräußerung bleibt wirksam, bis sie gelöscht wird oder bis zum Ablauf einer in der 
Eintragung angegebenen Frist. 
 
 

Artikel VI - Vertretung 
 
Eine Person kann als Stellvertreter, Treuhänder oder sonst für einen anderen eine Vereinbarung 
schließen oder eine Veräußerung vornehmen und ein internationales Sicherungsrecht an einem 
Luftfahrzeuggegenstand oder dessen Veräußerung eintragen lassen. In diesem Fall ist diese Person 
berechtigt, die Rechte nach dem Übereinkommen geltend zu machen. 
 
 

Artikel VII - Beschreibung von Luftfahrzeuggegenständen 
 

Um einen Luftfahrzeuggegenstand für die Zwecke des Artikels 7 Buchstabe c des Übereinkommens 
sowie des Artikels V Absatz 1 Buchstabe c dieses Protokolls zu identifizieren, ist die Angabe der 
Seriennummer und des Namens des Herstellers sowie der Modellbezeichnung erforderlich und 
ausreichend. 
 
 

Artikel VIII - Rechtswahl 
 
(1) Dieser Artikel ist nur dann anzuwenden, wenn ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Arti-
kel XXX Absatz 1 abgegeben hat. 
 
(2) Die Parteien einer Vereinbarung, eines Kaufvertrags, eines damit in Zusammenhang ste-
henden Garantievertrags oder Rangrücktritts können vereinbaren, welchem Recht ihre vertragli-
chen Rechte und Pflichten ganz oder teilweise unterliegen sollen. 
 
(3) Sofern nicht etwas anderes vereinbart wird, ist die Bezugnahme auf das von den Parteien 
gewählte Recht in Absatz 2 eine Bezugnahme auf die innerstaatlichen Rechtsvorschriften des be-
zeichneten Staates oder, wenn dieser Staat mehrere Gebietseinheiten umfasst, auf das innerstaat-
liche Recht der bezeichneten Gebietseinheit. 
 
 



6.  UNIDROIT/OTIF 2006 – DCME-RP – Doc. 7 

 

KAPITEL II 
Rechte bei Nichterfüllung, Rangordnung und Abtretungen 

 
 

Artikel IX - Änderung der Bestimmungen über die Rechte bei Nichterfüllung 
 

(1) Zusätzlich zu den in Kapitel III des Übereinkommens bezeichneten Rechten kann der 
Gläubiger, soweit der Schuldner zugestimmt hat und unter den in dem genannten Kapitel be-
zeichneten Voraussetzungen, 
 

a) die Löschung der Eintragung des Luftfahrzeugs veranlassen und 
 

b) die Ausfuhr und die tatsächliche Überführung des Luftfahrzeuggegenstands aus 
dem Hoheitsgebiet, in dem er sich befindet, veranlassen.  

 
(2) Der Gläubiger darf die in Absatz 1 bezeichneten Rechte nur ausüben, wenn der Inhaber 
eines eingetragenen Rechts, das Vorrang vor dem des Gläubigers hat, zuvor schriftlich zugestimmt 
hat.  
 
(3) Artikel 8 Absatz 3 des Übereinkommens ist nicht auf Luftfahrzeuggegenstände anzuwen-
den. Jedes nach dem Übereinkommen bei Nichterfüllung vorgesehene Recht ist bei einem Luft-
fahrzeuggegenstand in wirtschaftlich angemessener Weise auszuüben. Die Ausübung eines Rechts 
gilt als wirtschaftlich angemessen, wenn sie in Übereinstimmung mit einer Bestimmung der 
Vereinbarung erfolgt, es sei denn, diese Bestimmung ist offensichtlich unangemessen.  
 
(4) Teilt ein Sicherungsnehmer Beteiligten eine beabsichtigte Veräußerung oder einen beab-
sichtigten Abschluss eines Leasingvertrags mindestens zehn Werktage im Voraus schriftlich mit, so 
gilt damit die Voraussetzung nach Artikel 8 Absatz 4 des Übereinkommens, der zufolge diese 
Veräußerung oder dieser Abschluss des Leasingvertrags "mit einer angemessenen Frist ... vorab ... 
mitzuteilen" ist, als erfüllt. Diese Bestimmung steht einer Abrede einer längeren Mitteilungsfrist 
zwischen einem Sicherungsnehmer und einem Sicherungsgeber oder einem Garantiegeber nicht 
entgegen.  
 
(5) Die Registerbehörde in einem Vertragsstaat gibt vorbehaltlich anzuwendender Gesetze und 
sonstiger Vorschriften über Sicherheit einem Antrag auf Löschung einer Eintragung und Ausfuhr 
statt, wenn 
 

a) der Antrag von der bevollmächtigten Partei aufgrund einer registrierten unwider-
ruflichen Vollmacht zur Beantragung der Löschung der Eintragung und der Ausfuhr 
ordnungsgemäß vorgelegt wird und 

 
b) die bevollmächtigte Partei der Registerbehörde, sofern diese es verlangt, bestätigt, 

dass alle eingetragenen Rechte, die dem Recht des Gläubigers vorgehen, dem die 
Vollmacht erteilt wurde, abgelöst worden sind oder dass die Inhaber dieser Rechte 
der Löschung der Eintragung und der Ausfuhr zugestimmt haben. 

 
(6) Beabsichtigt ein Sicherungsnehmer, nach Absatz 1 die Löschung der Eintragung und die 
Ausfuhr eines Luftfahrzeugs zu veranlassen, ohne dass diesbezüglich eine gerichtliche Entschei-
dung ergangen ist, so hat er diese Absicht mit einer angemessenen Frist folgenden Personen vorab 
schriftlich mitzuteilen: 
 

a) den Beteiligten im Sinne des Artikels 1 Buchstabe m Ziffern i und ii des Überein-
kommens und 
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b) den Beteiligten im Sinne des Artikels 1 Buchstabe m Ziffer iii des Übereinkommens, 

die dem Sicherungsnehmer innerhalb einer angemessenen Frist vor der Löschung 
der Eintragung und der Ausfuhr ihre Rechte angezeigt haben.  

 
 

Artikel X - Änderung der Bestimmungen über den vorläufigen Rechtsschutz 
 
(1) Dieser Artikel ist nur anzuwenden, wenn ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Artikel XXX 
Absatz 2 abgegeben hat und in dem in dieser Erklärung bezeichneten Umfang. 
 
(2) Im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 des Übereinkommens bedeutet "umgehend" im Zu-
sammenhang mit der Erlangung von Rechtsschutz die Anzahl von Werktagen ab dem Tag der 
Beantragung des Rechtsschutzes, die der Vertragsstaat, in dem der Antrag gestellt wird, in einer 
Erklärung angegeben hat. 
 
(3) Artikel 13 Absatz 1 des Übereinkommens ist mit folgender Ergänzung unmittelbar im 
Anschluss an Buchstabe d anzuwenden: 
 

"e) sofern der Schuldner und der Gläubiger dies ausdrücklich vereinbart haben, Ver-
äußerung und Verwendung des Veräußerungserlöses."; 

 
Artikel 43 Absatz 2 ist unter Hinzufügung der Wörter "und Buchstabe e" nach den Wörtern "Artikel 
13 Absatz 1 Buchstabe d" anzuwenden. 
 
(4) Das Eigentum oder ein anderes Recht des Schuldners, das mit einer Veräußerung nach 
Absatz 3 übertragen wird, ist frei von allen anderen Rechten, vor denen das internationale Siche-
rungsrecht des Gläubigers nach Artikel 29 des Übereinkommens Vorrang hat. 
 
(5) Der Gläubiger und der Schuldner oder jeder andere Beteiligte können schriftlich vereinba-
ren, die Anwendung des Artikels 13 Absatz 2 des Übereinkommens auszuschließen.  
 
(6) Für die Rechte nach Artikel IX Absatz 1 gilt: 
 

a) Die Registerbehörde und, soweit zuständig, andere Verwaltungsbehörden in einem 
Vertragsstaat haben die Ausübung dieser Rechte spätestens fünf Werktage nach 
dem Tag zu ermöglichen, an dem der Gläubiger diesen Behörden mitteilt, dass ein 
Gericht dieses Vertragsstaats den in Artikel IX Absatz 1 bezeichneten Rechtsschutz 
gewährt oder - falls Rechtsschutz von einem ausländischen Gericht gewährt wurde - 
anerkannt hat und dass der Gläubiger berechtigt ist, diese Rechte nach dem 
Übereinkommen geltend zu machen; 

 
b) die zuständigen Behörden arbeiten zügig mit dem Gläubiger zusammen und unter-

stützen ihn bei der Ausübung dieser Rechte in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften über Luftverkehrssicherheit. 

 
(7) Die Absätze 2 und 6 lassen anzuwendende Gesetze und sonstige Vorschriften über 
Luftverkehrssicherheit unberührt. 
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Artikel XI - Rechte bei Insolvenz 
 
(1) Dieser Artikel ist nur anzuwenden, wenn ein Vertragsstaat, der die primäre Insolvenzge-
richtsbarkeit hat, eine Erklärung nach Artikel XXX Absatz 3 abgegeben hat. 
 
Alternative A 
 
(2) Im Insolvenzfall räumt der Insolvenzverwalter oder, wenn vorgesehen, der Schuldner 
vorbehaltlich des Absatzes 7 dem Gläubiger den Besitz an dem Luftfahrzeuggegenstand spätestens 
zu dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte ein: 
 

a) zum Ablauf der Wartezeit; 
 

b) zu dem Zeitpunkt, zu dem der Gläubiger Anspruch auf Besitz an dem Luftfahr-
zeuggegenstand hätte, wenn dieser Artikel nicht anzuwenden wäre. 

 
(3) Im Sinne dieses Artikels ist die "Wartezeit" die Zeit, die der Vertragsstaat, der die primäre 
Insolvenzgerichtsbarkeit hat, in einer Erklärung angegeben hat. 
 
(4) In diesem Artikel ist unter dem "Insolvenzverwalter" diese Person in ihrer amtlichen und 
nicht in ihrer persönlichen Eigenschaft zu verstehen. 
 
(5) Sofern und solange dem Gläubiger nicht Gelegenheit zur Inbesitznahme nach Absatz 2 
gegeben wird,  
 

a) hat der Insolvenzverwalter oder, wenn vorgesehen, der Schuldner den Luftfahr-
zeuggegenstand zu bewahren und ihn und seinen Wert nach der Vereinbarung zu 
erhalten; 

 
b) ist der Gläubiger berechtigt, andere Formen des vorläufigen Rechtsschutzes zu 

beantragen, die das anzuwendende Recht gewährt. 
 
(6) Absatz 5 Buchstabe a schließt die Nutzung des Luftfahrzeuggegenstands im Rahmen von 
Absprachen nicht aus, die mit dem Ziel getroffen werden, den Luftfahrzeuggegenstand zu bewah-
ren und ihn und seinen Wert zu erhalten. 
 
(7) Der Insolvenzverwalter oder, wenn vorgesehen, der Schuldner kann im Besitz des Luft-
fahrzeuggegenstands bleiben, wenn er bis zu dem in Absatz 2 bezeichneten Zeitpunkt jede 
Nichterfüllung – mit Ausnahme einer Nichterfüllung, die durch die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens verursacht ist – behoben und sich verpflichtet hat, alle künftigen Verpflichtungen aus der 
Vereinbarung zu erfüllen. Eine zweite Wartezeit kann bei Nichterfüllung solcher künftigen Ver-
pflichtungen nicht beansprucht werden.  
 
(8) Für die Rechte nach Artikel IX Absatz 1 gilt: 
 

a) Die Registerbehörde und, soweit zuständig, die Verwaltungsbehörden in einem 
Vertragsstaat haben die Ausübung dieser Rechte spätestens fünf Werktage nach 
dem Tag zu ermöglichen, an dem der Gläubiger diesen Behörden mitteilt, dass er 
berechtigt ist, diese Rechte nach dem Übereinkommen geltend zu machen; 

 
b) die zuständigen Behörden arbeiten zügig mit dem Gläubiger zusammen und unter-

stützen ihn bei der Ausübung dieser Rechte in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften über Luftverkehrssicherheit. 



UNIDROIT/OTIF 2006 – DCME-RP – Doc. 7  9. 

 

 
(9) Die Ausübung von Rechten, die das Übereinkommen oder dieses Protokoll bei Insolvenz 
gewährt, darf nach dem in Absatz 2 bezeichneten Tag nicht verhindert oder verzögert werden. 
 
(10) Verpflichtungen des Schuldners aus der Vereinbarung dürfen ohne Zustimmung des 
Gläubigers nicht verändert werden. 
 
(11) Absatz 10 berührt nicht eine etwaige Befugnis des Insolvenzverwalters nach dem 
anzuwendenden Recht, die Vereinbarung aufzuheben.  
 
(12) Mit Ausnahme von gesetzlichen Rechten einer Kategorie, die unter eine Erklärung nach 
Artikel 39 Absatz 1 des Übereinkommens fällt, haben in einem Insolvenzverfahren nicht einge-
tragene Rechte keinen Vorrang vor eingetragenen Rechten. 
 
(13) Das durch Artikel IX dieses Protokolls geänderte Übereinkommen ist auf die Ausübung aller 
Rechte bei Insolvenz nach diesem Artikel anzuwenden. 
 
 
Alternative B 
 
(2) Im Insolvenzfall teilt der Insolvenzverwalter oder, wenn vorgesehen, der Schuldner dem 
Gläubiger auf dessen Ersuchen innerhalb der Frist, die in einer Erklärung eines Vertragsstaats nach 
Artikel XXX Absatz 3 angegeben ist, mit, ob er  
 

a) nach Maßgabe der Vereinbarung und damit zusammenhängender Schriftstücke jede 
Nichterfüllung – mit Ausnahme einer Nichterfüllung, die durch die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens verursacht ist – beheben und sich verpflichten wird, alle 
künftigen Verpflichtungen zu erfüllen, oder  

 
b) dem Gläubiger nach dem anzuwendenden Recht Gelegenheit zur Inbesitznahme des 

Luftfahrzeuggegenstands geben wird. 
 
(3) Das in Absatz 2 Buchstabe b bezeichnete anzuwendende Recht kann zulassen, dass das 
Gericht die Erfüllung weiterer Erfordernisse oder die Beibringung zusätzlicher Sicherheiten verlangt. 
 
(4) Der Gläubiger hat den Beweis für seine Forderungen zu erbringen und nachzuweisen, dass 
sein internationales Sicherungsrecht eingetragen ist. 
 
(5) Macht der Insolvenzverwalter oder, wenn vorgesehen, der Schuldner keine Mitteilung nach 
Absatz 2 oder hat er erklärt, dass er dem Gläubiger Gelegenheit zur Inbesitznahme des Luft-
fahrzeuggegenstands geben wird, und gibt er ihm diese Gelegenheit nicht, so kann das Gericht 
dem Gläubiger – gegebenenfalls mit Maßgaben – gestatten, den Luftfahrzeuggegenstand in Besitz 
zu nehmen, und verlangen, dass weitere Erfordernisse erfüllt oder zusätzliche Sicherheiten 
beigebracht werden. 
 
(6) Der Luftfahrzeuggegenstand darf nicht veräußert werden, bevor ein Gericht über die 
Forderung und das internationale Sicherungsrecht entschieden hat. 
 
 

Artikel XII – Zusammenarbeit im Insolvenzfall 
 
(1) Dieser Artikel ist nur anzuwenden, wenn ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Artikel XXX 
Absatz 1 abgegeben hat. 
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(2) Die Gerichte eines Vertragsstaats, in dem sich ein Luftfahrzeuggegenstand befindet, ar-
beiten bei der Durchführung des Artikels XI nach dem Recht dieses Vertragsstaats mit ausländi-
schen Gerichten und ausländischen Insolvenzverwaltern so weit wie möglich zusammen. 
 
 

Artikel XIII - — Vollmacht zur Beantragung der Löschung der Eintragung  
und der Ausfuhr 

 
(1) Dieser Artikel ist nur anzuwenden, wenn ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Artikel XXX 
Absatz 1 abgegeben hat. 
 
(2) Hat der Schuldner eine unwiderrufliche Vollmacht zur Beantragung der Löschung der 
Eintragung und der Ausfuhr erteilt, die im Wesentlichen dem in der Anlage zu diesem Protokoll 
enthaltenen Formular entspricht, und hat er diese der Registerbehörde zur Registrierung vorgelegt, 
so wird diese Vollmacht registriert. 
 
(3) Die Person, der die Vollmacht erteilt wurde (die "bevollmächtigte Partei"), oder der von ihr 
eingesetzte Vertreter ist allein berechtigt, die in Artikel IX Absatz 1 bezeichneten Rechte aus-
zuüben; diese Rechte dürfen nur in Übereinstimmung mit der Vollmacht und den anzuwendenden 
Gesetzen und sonstigen Vorschriften über Luftverkehrssicherheit ausgeübt werden. Der Schuldner 
kann die Vollmacht ohne die schriftliche Zustimmung der bevollmächtigten Partei nicht widerrufen. 
Auf Antrag der bevollmächtigten Partei löscht die Registerbehörde die Vollmacht im Register. 
 
(4) Bei der Ausübung der in Artikel IX bezeichneten Rechte arbeiten die Registerbehörde und 
andere Verwaltungsbehörden in Vertragsstaaten zügig mit der bevollmächtigten Partei zusammen 
und unterstützen diese. 
 
 

Artikel XIV - Änderung von Bestimmungen über die Rangordnung 
 
(1) Mit der Eintragung der Veräußerung erwirbt der Käufer den Luftfahrzeuggegenstand frei 
von einem später eingetragenen Recht und einem nicht eingetragenen Recht, selbst wenn er tat-
sächliche Kenntnis von dem nicht eingetragenen Recht hat. 
 
(2) Der Käufer eines Luftfahrzeuggegenstands erwirbt diesen belastet mit einem Recht, das 
zum Zeitpunkt seines Erwerbs eingetragen ist. 
 
(3) Das Eigentum oder ein anderes Recht an einem Flugzeugtriebwerk wird nicht dadurch be-
rührt, dass es an einem Luftfahrzeug befestigt oder von ihm getrennt wird. 
 
(4) Artikel 29 Absatz 7 des Übereinkommens ist auf Bestandteile oder Zubehör, die nicht selbst 
Gegenstand sind, anzuwenden, die in Flugzeugzellen, Flugzeugtriebwerken oder Hubschraubern 
eingebaut werden oder in diesen eingebaut sind. 
 
 

Artikel XV - Änderung der Bestimmungen über die Abtretung 
 
Artikel 33 Absatz 1 des Übereinkommens ist mit folgender Ergänzung unmittelbar im Anschluss an 
Buchstabe b anzuwenden: 
 

"und c) die schriftliche Zustimmung des Schuldners vorliegt, gleichviel, ob die 
Zustimmung vor der Abtretung erteilt wird oder den Zessionar benennt." 
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Artikel XVI - Bestimmungen betreffend den Schuldner 
 
(1) Liegt keine Nichterfüllung im Sinne des Artikels 11 des Übereinkommens vor, so hat der 
Schuldner Anspruch auf ungestörten Besitz und Nutzung des Gegenstands nach Maßgabe der 
Vereinbarung gegenüber 
 

a) seinem Gläubiger und dem Inhaber jedes Rechts, das die Rechtsposition des 
Schuldners nach Artikel 29 Absatz 4 des Übereinkommens oder, wenn der 
Schuldner Käufer ist, nach Artikel XIV Absatz 1 dieses Protokolls nicht belastet, 
sofern und soweit der Schuldner nicht auf diesen Anspruch verzichtet hat, und 

 
b) dem Inhaber jedes Rechts, das die Rechtsposition des Schuldners nach Artikel 29 

Absatz 4 des Übereinkommens oder, wenn der Schuldner Käufer ist, nach Arti-
kel XIV Absatz 2 dieses Protokolls belastet, sofern und soweit der Inhaber dieses 
Rechts zugestimmt hat. 

 
(2) Das Übereinkommen oder dieses Protokoll berührt nicht die Haftung eines Gläubigers für 
eine Verletzung der Vereinbarung nach dem anzuwendenden Recht, soweit sich diese Vereinbarung 
auf einen Luftfahrzeuggegenstand bezieht. 
 

 
KAPITEL III 

Registerbestimmungen über 
internationale Sicherungsrechte an Luftfahrzeuggegenständen 

 
 

Artikel XVII - Die Aufsichtsbehörde und der Registerführer 
 
(1) Die Aufsichtsbehörde ist die internationale Stelle, die durch eine Entschließung der 
Diplomatischen Konferenz zur Annahme eines Übereinkommens über bewegliche Ausrüstung und 
eines Luftfahrzeugprotokolls bestimmt wird. 
 
(2) Kann oder will die in Absatz 1 genannte internationale Stelle nicht als Aufsichtsbehörde 
tätig werden, so wird eine Konferenz der Unterzeichner- und Vertragsstaaten zur Bestimmung einer 
anderen Aufsichtsbehörde einberufen. 
 
(3) Die Aufsichtsbehörde sowie ihre Bediensteten und Beschäftigten genießen Immunität von 
Gerichts- und Verwaltungsverfahren nach Maßgabe der Regeln, die auf sie als internationale Stelle 
oder auf anderer Grundlage anzuwenden sind. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde kann aus der Reihe der von den Unterzeichner- und Vertragsstaaten 
vorgeschlagenen Persönlichkeiten, welche die erforderliche Befähigung und Erfahrung besitzen, 
einen Sachverständigenausschuss bilden und ihn mit der Unterstützung der Aufsichtsbehörde bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben betrauen. 
 
(5) Der erste Registerführer führt das Internationale Register für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls. Danach wird der Registerführer alle fünf Jahre 
von der Aufsichtsbehörde bestellt oder wieder bestellt. 
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Artikel XVIII - Erste Registerordnung 
 
Die erste Registerordnung wird von der Aufsichtsbehörde so erstellt, dass sie mit Inkrafttreten 
dieses Protokolls wirksam wird. 
 

 
Artikel XIX - Bestimmung der Eingangsstellen 

 
(1) Ein Vertragsstaat kann vorbehaltlich des Absatzes 2 jederzeit Stellen in seinem Hoheits-
gebiet als Eingangstellen bestimmen, über die dem Internationalen Register die für die Eintragung 
erforderlichen Angaben zuzuleiten sind oder zugeleitet werden können; hiervon ausgenommen ist 
die Zuleitung von Angaben für die Eintragung einer Mitteilung eines nationalen Sicherungsrechts 
und für die Eintragung eines Rechts nach Artikel 40, wenn diese nach dem Recht eines anderen 
Staates entstehen. 
 
(2) Die Bestimmung von Eingangsstellen nach Absatz 1 kann deren Nutzung für Angaben, die 
für Eintragungen in Bezug auf Flugzeugtriebwerke erforderlich sind, nur gestatten, aber nicht 
zwingend vorschreiben. 
 
 

Artikel XX - Weitere Änderungen der Registerbestimmungen 
 
(1) Abfragekriterien nach Artikel 19 Absatz 6 des Übereinkommens sind für einen Luftfahr-
zeuggegenstand der Name und die Seriennummer des Herstellers, die Modellbezeichnung sowie 
Ergänzungen, falls diese zur Identifizierung erforderlich sind. Solche ergänzenden Angaben sind in 
der Registerordnung näher zu bestimmen. 
 
(2) Im Falle des Artikels 25 Absatz 2 des Übereinkommens und unter den dort genannten Vo-
raussetzungen hat der Inhaber eines eingetragenen künftigen internationalen Sicherungsrechts 
oder einer eingetragenen künftigen Abtretung eines internationalen Sicherungsrechts oder derje-
nige, zu dessen Gunsten eine künftige Veräußerung eingetragen worden ist, spätestens fünf 
Werktage nach Eingang der in Artikel 25 Absatz 2 bezeichneten Aufforderung die ihm zur Ver-
fügung stehenden Maßnahmen zu treffen, um die Löschung der Eintragung zu veranlassen. 
 
(3) Die nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe h des Übereinkommens festzusetzenden Gebühren 
müssen die angemessenen Kosten der Einrichtung, des Betriebs und der Führung des Interna-
tionalen Registers sowie die angemessenen Kosten der Aufsichtsbehörde, die im Zusammenhang 
mit der Wahrnehmung der Aufgaben, der Ausübung der Befugnisse und der Erfüllung der Pflichten 
nach Artikel 17 Absatz 2 des Übereinkommens entstehen, decken. 
 
(4) Die Aufgaben des Internationalen Registers werden vom Registerführer vierundzwanzig 
Stunden täglich wahrgenommen. Die Eingangsstellen nehmen ihre Aufgaben mindestens während 
der in ihren jeweiligen Gebieten üblichen Dienstzeiten wahr. 
 
(5) Die Deckungssumme der Versicherung oder der Garantie nach Artikel 28 Absatz 4 des 
Übereinkommens beläuft sich für jedes Ereignis mindestens auf den von der Aufsichtsbehörde 
bestimmten Höchstwert eines Luftfahrzeuggegenstands. 
 
(6) Dieses Übereinkommen schließt nicht aus, dass der Registerführer eine Versicherung ab-
schließt oder eine Garantie zur Deckung von Schadensereignissen beibringt, für die er nach Artikel 
28 des Übereinkommens nicht haftet. 
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KAPITEL IV 
Zuständigkeit 

 
 

Artikel XXI - Änderung der Bestimmungen über die Zuständigkeit 
 
Ein Gericht eines Vertragsstaats ist nach Artikel 43 und vorbehaltlich des Artikels 42 des Über-
einkommens auch dann zuständig, wenn der Gegenstand ein Hubschrauber ist, für den dieser Staat 
der Registerstaat ist, oder eine Flugzeugzelle eines Luftfahrzeugs, für das dieser Staat der 
Registerstaat ist. 
 
 

Artikel XXII - Verzicht auf Staatenimmunität 
 
(1) Ein Verzicht auf Staatenimmunität von der Gerichtsbarkeit im Sinne des Artikels 42 oder 
des Artikels 43 des Übereinkommens oder bei der Durchsetzung von Rechten an einem Luftfahr-
zeuggegenstand nach dem Übereinkommen ist vorbehaltlich des Absatzes 2 verbindlich und be-
wirkt, wenn die übrigen Voraussetzungen für die Zuständigkeit der Gerichte oder für die Durch-
setzung erfüllt sind, dass die Zuständigkeit begründet oder die Durchsetzung zulässig ist. 
 
(2) Ein Verzicht nach Absatz 1 muss schriftlich erklärt werden und eine Beschreibung des 
Luftfahrzeuggegenstands enthalten. 
 
 

KAPITEL V 
Verhältnis zu anderen Übereinkünften 

 
 

Artikel XXIII - Verhältnis zum Abkommen über 
die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen 

 
Für einen Vertragsstaat, der Vertragspartei des am 19. Juni 1948 in Genf unterzeichneten 
Abkommens über die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen ist, geht das 
Übereinkommen dem genannten Abkommen vor, soweit es sich auf Luftfahrzeuge im Sinne dieses 
Protokolls und auf Luftfahrzeuggegenstände bezieht. Dem Genfer Abkommen geht das Ü-
bereinkommen jedoch nicht in Bezug auf Rechte vor, die nicht unter das Übereinkommen fallen 
oder nicht von ihm berührt werden. 
 

 
Artikel XXIV - Verhältnis zum Abkommen zur 

Vereinheitlichung von Regeln über die Sicherungsbeschlagnahme von Luftfahrzeugen 
 
(1) Für einen Vertragsstaat, der Vertragspartei des am 29. Mai 1933 in Rom unterzeichneten 
Abkommens zur Vereinheitlichung von Regeln über die Sicherungsbeschlagnahme von Luftfahr-
zeugen ist, geht das Übereinkommen dem genannten Abkommen vor, soweit es sich auf 
Luftfahrzeuge im Sinne dieses Protokolls bezieht. 
 
(2) Ein Vertragsstaat, der Vertragspartei des in Absatz 1 genannten Abkommens ist, kann bei 
der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung dieses Protokolls oder beim Beitritt dazu 
erklären, dass er diesen Artikel nicht anwenden wird.  
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Artikel XXV - Verhältnis zum Unidroit-Übereinkommen über 
das internationale Finanzierungsleasing 

 
Das Übereinkommen geht dem am 28. Mai 1988 in Ottawa unterzeichneten Unidroit-Überein-
kommen über das internationale Finanzierungsleasing vor, soweit es sich auf Luftfahrzeugge-
genstände bezieht. 
 

 
KAPITEL VI 

Schlussbestimmungen 
 

 
Artikel XXVI - Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt 

 
(1) Dieses Protokoll liegt am 16. November 2001 in Kapstadt für Staaten zur Unterzeichnung 
auf, die an der Diplomatischen Konferenz zur Annahme eines Übereinkommens über bewegliche 
Ausrüstung und eines Luftfahrzeugprotokolls vom 29. Oktober bis zum 16. November 2001 in 
Kapstadt teilgenommen haben. Nach dem 16. November 2001 liegt das Protokoll für alle Staaten 
am Sitz des Internationalen Instituts zur Vereinheitlichung des Privatrechts (Unidroit) in Rom zur 
Unterzeichnung auf, bis es nach Artikel XXVIII in Kraft tritt. 
 
(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Staaten, 
die es unterzeichnet haben.  
 
(3) Jeder Staat, der dieses Protokoll nicht unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten. 
 
(4) Die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt erfolgt durch 
Hinterlegung einer entsprechenden förmlichen Urkunde beim Verwahrer1. 
 
(5) Ein Staat kann nur dann Vertragspartei dieses Protokolls werden, wenn er auch 
Vertragspartei des Übereinkommens ist oder wird. 
 
 

Artikel XXVII - Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration 
 
(1) Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die von souveränen Staaten 
gebildet wird und für bestimmte durch dieses Protokoll erfasste Fragen zuständig ist, kann dieses 
Protokoll ebenso unterzeichnen, annehmen, genehmigen oder ihm beitreten. Die Organisation der 
regionalen Wirtschaftsintegration hat in diesem Fall die Rechte und Pflichten eines Vertragsstaats in 
dem Umfang, in dem sie für Fragen zuständig ist, die durch dieses Protokoll erfasst sind. Sofern in 
diesem Protokoll die Zahl der Vertragsstaaten maßgeblich ist, zählt die Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration nicht als weiterer Vertragsstaat zusätzlich zu ihren Mitgliedstaaten, die 
Vertragsstaaten sind. 
 
(2) Die Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration gibt bei der Unterzeichnung, der 
Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt gegenüber dem Verwahrer2 eine Erklärung ab, in 
der sie die durch dieses Protokoll erfassten Fragen bezeichnet, für die ihr von ihren Mitgliedstaaten 
die Zuständigkeit übertragen wurde. Die Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration 

                                                 
1 A und CH: Depositar 

2 A und CH: Depositar 
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notifiziert dem Verwahrer3 umgehend jede Veränderung in der Verteilung der in der Erklärung nach 
diesem Absatz bezeichneten Zuständigkeit einschließlich neu übertragener Zuständigkeiten. 
 
(3) Eine Bezugnahme in diesem Protokoll auf einen "Vertragsstaat" oder "Vertragsstaaten" gilt 
gleichermaßen für eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, wenn der 
Zusammenhang dies erfordert. 
 
 

Artikel XXVIII - Inkrafttreten 
 
(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats, der auf einen Zeitabschnitt von drei 
Monaten nach Hinterlegung der achten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunde folgt, zwischen den Staaten in Kraft, die solche Urkunden hinterlegt haben. 
 
(2) Für andere Staaten tritt dieses Protokoll am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 
oder Beitrittsurkunde folgt. 
 
 

Artikel XXIX - Gebietseinheiten 
 
(1) Ein Vertragsstaat, der Gebietseinheiten umfasst, in denen auf die in diesem Protokoll 
geregelten Fragen unterschiedliche Rechtsordnungen anzuwenden sind, kann bei der Ratifikation, 
der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt erklären, dass dieses Protokoll sich auf alle seine 
Gebietseinheiten oder nur auf eine oder mehrere derselben erstreckt; er kann seine Erklärung 
jederzeit durch eine neue Erklärung ersetzen. 
 
(2) In dieser Erklärung sind ausdrücklich die Gebietseinheiten anzugeben, in denen dieses 
Protokoll anzuwenden ist. 
 
(3) Hat ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Absatz 1 nicht abgegeben, so ist dieses Protokoll 
auf alle Gebietseinheiten dieses Staates anzuwenden. 
 
(4) Erstreckt ein Vertragsstaat dieses Protokoll auf eine oder mehrere seiner Gebietseinheiten, 
so können nach diesem Protokoll zulässige Erklärungen für jede dieser Gebietseinheiten abgegeben 
werden; die für eine Gebietseinheit abgegebenen Erklärungen können von den für eine andere 
Gebietseinheit abgegebenen Erklärungen abweichen. 
 
(5) Erstreckt sich dieses Protokoll aufgrund einer Erklärung nach Absatz 1 auf eine oder meh-
rere Gebietseinheiten eines Vertragsstaats, 
 

a) so wird der Schuldner nur dann als in einem Vertragsstaat befindlich betrachtet, 
wenn er nach dem Recht gegründet ist, das in einer Gebietseinheit gilt, auf die das 
Übereinkommen und dieses Protokoll anzuwenden sind, oder wenn er seinen ein-
getragenen oder satzungsmäßigen Sitz, seine Hauptverwaltung, seine Niederlas-
sung oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einer Gebietseinheit hat, auf die das 
Übereinkommen und dieses Protokoll anzuwenden sind; 

 

                                                 
3 A und CH: Depositar 
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b) so gilt jede Bezugnahme auf die Belegenheit des Gegenstands in einem Vertrags-
staat als Bezugnahme auf die Belegenheit des Gegenstands in einer Gebietseinheit, 
auf die das Übereinkommen und dieses Protokoll anzuwenden sind, und 

 
c) so ist jede Bezugnahme auf die Verwaltungsbehörden in diesem Vertragsstaat als 

Bezugnahme auf die Verwaltungsbehörden anzusehen, die in einer Gebietseinheit 
zuständig sind, auf welche das Übereinkommen und dieses Protokoll anzuwenden 
sind; ferner ist jede Bezugnahme auf das nationale Register oder die Registerbe-
hörde in diesem Vertragsstaat als Bezugnahme auf das in der Gebietseinheit ge-
führte Luftfahrzeugregister anzusehen, auf die das Übereinkommen und dieses 
Protokoll anzuwenden sind, oder als Bezugnahme auf die zuständige Registerbe-
hörde in einer solchen Gebietseinheit. 

 
 

Artikel XXX - Erklärungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
(1) Ein Vertragsstaat kann bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Protokolls 
oder beim Beitritt dazu erklären, dass er einen oder mehrere der Artikel VIII, XII und XIII dieses 
Protokolls anwenden wird. 
 
(2) Ein Vertragsstaat kann bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Protokolls 
oder beim Beitritt dazu erklären, dass er Artikel X dieses Protokolls ganz oder teilweise anwenden 
wird. Gibt er eine solche Erklärung in Bezug auf Artikel X Absatz 2 ab, so hat er den darin 
vorgesehenen Zeitraum anzugeben. 
 
(3) Ein Vertragsstaat kann bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Protokolls 
oder beim Beitritt dazu erklären, dass er die Alternative A des Artikels XI in ihrer Gesamtheit oder 
die Alternative B des Artikels XI in ihrer Gesamtheit anwenden wird; in diesem Fall hat er 
anzugeben, auf welche Arten von Insolvenzverfahren er gegebenenfalls die Alternative A und auf 
welche Arten von Insolvenzverfahren er gegebenenfalls die Alternative B anwenden wird. Gibt ein 
Vertragsstaat eine solche Erklärung ab, so hat er den nach Artikel XI vorgesehenen Zeitraum 
anzugeben. 
 
(4) Die Gerichte der Vertragsstaaten haben Artikel XI in Übereinstimmung mit der Erklärung 
anzuwenden, die von dem Vertragsstaat abgegeben wurde, der die primäre Insolvenzgerichtsbar-
keit hat.  
 
(5) Ein Vertragsstaat kann bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Protokolls 
oder beim Beitritt dazu erklären, dass er Artikel XXI ganz oder teilweise nicht anwenden wird. In 
der Erklärung ist anzugeben, unter welchen Voraussetzungen der betreffende Artikel im Fall einer 
teilweisen Anwendung angewendet wird oder wie sonst vorläufiger Rechtsschutz erlangt werden 
kann. 
 

 
Artikel XXXI - Erklärungen nach dem Übereinkommen 

 
Erklärungen nach dem Übereinkommen einschließlich Erklärungen nach den Artikeln 39, 40, 50, 
53, 54, 55, 57, 58 und 60 gelten auch im Anwendungsbereich dieses Protokolls, sofern nicht etwas 
anderes vorgesehen ist. 
 
 



UNIDROIT/OTIF 2006 – DCME-RP – Doc. 7  17. 

 

Artikel XXXII -Vorbehalte und Erklärungen 
 
(1) Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig; Erklärungen, die nach den 
Artikeln XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII und XXXIV zulässig sind, können jedoch nach Maßgabe 
dieser Bestimmungen abgegeben werden. 
 
(2) Jede Erklärung oder nachträgliche Erklärung oder jede Rücknahme einer Erklärung nach 
diesem Protokoll ist dem Verwahrer4 schriftlich zu notifizieren. 
 
 

Artikel XXXIII - Nachträgliche Erklärungen 
 
(1) Mit Ausnahme einer Erklärung nach Artikel 60 des Übereinkommens in Verbindung mit 
Artikel XXXI dieses Protokolls kann ein Vertragsstaat eine nachträgliche Erklärung jederzeit nach 
dem Tag, an dem dieses Protokoll für ihn in Kraft getreten ist, durch eine entsprechende Notifi-
kation an den Verwahrer5 abgeben. 
 
(2) Eine solche nachträgliche Erklärung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen 
Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer6 folgt. Ist in der 
Notifikation angegeben, dass diese Erklärung nach einem längeren Zeitabschnitt wirksam wird, so 
wird sie nach Ablauf dieses längeren Zeitabschnitts nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer7 
wirksam.  
 
(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 ist dieses Protokoll in Bezug auf alle Rechte, die vor dem 
Wirksamwerden einer solchen nachträglichen Erklärung entstehen, weiterhin so anzuwenden, als 
seien keine nachträglichen Erklärungen abgegeben worden.  
 
 

Artikel XXXIV - Rücknahme von Erklärungen 
 
(1) Mit Ausnahme einer Erklärung nach Artikel 60 des Übereinkommens in Verbindung mit 
Artikel XXXI dieses Protokolls kann jeder Vertragsstaat, der eine Erklärung nach diesem Protokoll 
abgegeben hat, diese Erklärung jederzeit durch Notifikation an den Verwahrer8 zurücknehmen. Eine 
solche Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs 
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer9 folgt.  
 
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist dieses Protokoll in Bezug auf alle Rechte, die vor dem 
Wirksamwerden einer solchen Rücknahme entstehen, weiterhin so anzuwenden, als sei eine solche 
Rücknahme nicht erfolgt. 
 
 

                                                 
4 A und CH: Depositar 

5 A und CH: Depositar 

6 A und CH: Depositar 
7 A und CH: Depositar 

8 A und CH: Depositar 

9 A und CH: Depositar 
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Artikel XXXV - Kündigungen 
 
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch eine an den Verwahrer10 gerichtete 
schriftliche Notifikation kündigen. 
 
(2) Eine solche Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt 
von zwölf Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer11 folgt. 
 
(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 ist dieses Protokoll in Bezug auf alle Rechte, die vor dem 
Wirksamwerden einer solchen Kündigung entstehen, weiterhin so anzuwenden, als sei eine solche 
Kündigung nicht erfolgt. 
 

Artikel XXXVI - Überprüfungskonferenzen, Änderungen und 
damit zusammenhängende Angelegenheiten 

 
(1) Der Verwahrer12 erstellt in Absprache mit der Aufsichtsbehörde jährlich oder, wenn die 
Umstände dies erfordern, zu einem anderen Zeitpunkt Berichte für die Vertragsstaaten, wie das 
Regelwerk, das nach dem durch dieses Protokoll geänderte Übereinkommen geschaffen wurde, in 
der Praxis angewendet wurde. Bei der Erstellung dieser Berichte berücksichtigt der Verwahrer13 die 
Berichte der Aufsichtsbehörde über das Funktionieren des internationalen Registrierungssystems. 
 
(2) Auf Antrag von mindestens fünfundzwanzig Prozent der Vertragsstaaten werden vom 
Verwahrer14 in Absprache mit der Aufsichtsbehörde Überprüfungskonferenzen der Vertragsstaaten 
zur Beratung über folgende Fragen einberufen: 
 

a) die praktische Durchführung des durch dieses Protokoll geänderten Übereinkom-
mens und seine Wirksamkeit bei der Erleichterung der durch Vermögenswerte ge-
sicherten Finanzierung und des so gesicherten Leasings der unter seine Bestim-
mungen fallenden Gegenstände; 

 
b) die rechtliche Auslegung und die Anwendung dieses Protokolls und der Register-

ordnung; 
 

c) das Funktionieren des internationalen Registrierungssystems, die Tätigkeit des 
Registerführers und seine Beaufsichtigung durch die Aufsichtsbehörde unter 
Berücksichtigung ihrer Berichte und 

 
d) ob dieses Protokoll oder die Regelungen über das Internationale Register geändert 

werden sollen. 
 
(3) Jede Änderung dieses Protokolls ist mindestens mit Zweidrittelmehrheit der 
Vertragsstaaten, die an der in Absatz 2 bezeichneten Konferenz teilnehmen, zu genehmigen; 
danach tritt sie für Staaten, die sie ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben, in Kraft, sobald 
sie von acht Staaten nach den auf ihr Inkrafttreten anzuwendenden Bestimmungen des 
Artikels XXVIII ratifiziert, angenommen oder genehmigt worden ist. 

                                                 
10 A und CH: Depositar 

11 A und CH: Depositar 
12 A und CH: Depositar 

13 A und CH: Depositar 

14 A und CH: Depositar 
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Artikel XXXVII – Der Verwahrer15 und seine Aufgaben 

 
(1) Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim 
Internationalen Institut zur Vereinheitlichung des Privatrechts (Unidroit) hinterlegt, das hiermit 
zum Verwahrer16 bestimmt wird. 
 
(2) Der Verwahrer17  
 

a) notifiziert allen Vertragsstaaten 
 

i) jede neue Unterzeichnung oder Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-
, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde unter Angabe des Zeitpunkts, 

 
ii) den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls, 

 
iii) jede nach diesem Protokoll abgegebene Erklärung unter Angabe des Zeit-

punkts, 
 

iv) die Rücknahme oder Änderung einer Erklärung unter Angabe des Zeitpunkts 
und 

 
v) die Notifikation jeder Kündigung dieses Protokolls unter Angabe des 

Zeitpunkts der Kündigung sowie des Zeitpunkts, zu dem sie wirksam wird; 
 

b) übermittelt allen Vertragsstaaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls; 
 

c) übersendet der Aufsichtsbehörde und dem Registerführer eine Abschrift jeder Ra-
tifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde unter Angabe des 
Zeitpunkts ihrer Hinterlegung, jeder Erklärung oder Rücknahme oder Änderung 
einer Erklärung und jeder Notifikation einer Kündigung unter Angabe des Zeitpunkts 
der Notifikation, damit die darin enthaltenen Angaben leicht und vollständig 
zugänglich sind, und 

 
d) nimmt alle anderen für Verwahrer18 üblichen Aufgaben wahr. 

 
 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses 
Protokoll unterschrieben. 
 
Geschehen zu Kapstadt am 16. November 2001 in einer Urschrift in englischer, arabischer, chi-
nesischer, französischer, russischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist; diese Verbindlichkeit tritt ein, sobald das Gemeinsame Sekretariat der Konferenz im 
Auftrag des Präsidenten der Konferenz binnen neunzig Tagen ab diesem Datum bestätigt hat, dass 
die Wortlaute übereinstimmen. 
 

                                                 
15 A und CH: Depositar 

16 A und CH: Depositar 

17 A und CH: Depositar 
18 A und CH: Depositare 
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Anlage 
 
 

FORMULAR FÜR DIE UNWIDERRUFLICHE VOLLMACHT ZUR BEANTRAGUNG DER 
LÖSCHUNG DER EINTRAGUNG UND DER AUSFUHR 

 
Anlage nach Artikel XIII 

 
[Datum] 

 
Empfänger: [Name der Registerbehörde] 
 
Betreff: Unwiderrufliche Vollmacht zur Beantragung der Löschung der Eintragung und der Ausfuhr 
 
Der Unterzeichnete ist der eingetragene Halter/Eigentümer* des [Name des Herstellers und Modellbezeichnung 
der Flugzeugzelle/des Hubschraubers] mit der Seriennummer des Herstellers [Seriennummer des Herstellers], 
der Eintragungsnummer [Eintragungsnummer] und dem eingetragenen Kennzeichen [Kennzeichen] (nebst allen 
befestigten, eingebauten oder angebrachten Teilen, das "Luftfahrzeug"). 
 
Diese Urkunde ist eine unwiderrufliche Vollmacht zur Beantragung der Löschung der Eintragung und der 
Ausfuhr, die der Unterzeichnete nach Artikel XIII des Protokolls zum Übereinkommen über internationale 
Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung betreffend Besonderheiten der Luftfahrzeugausrüstung für [Name 
des Gläubigers] (die "bevollmächtigte Partei") ausgestellt hat. Nach Maßgabe dieses Artikels stellt der 
Unterzeichnete hiermit den Antrag auf 
 

i) Anerkennung, dass die bevollmächtigte Partei oder der von ihr eingesetzte Vertreter allein 
berechtigt ist, 

 
a) im [Name des Luftfahrzeugregisters], das von [Name der Registerbehörde] für die 

Zwecke des Kapitels III des am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten 
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt geführt wird, die Löschung der 
Eintragung des Luftfahrzeugs zu veranlassen und 

 
b) die Ausfuhr und tatsächliche Überführung des Luftfahrzeugs aus [Name des Landes] 

zu veranlassen, und 
 

ii) Bestätigung, dass die bevollmächtigte Partei oder der von ihr eingesetzte Vertreter ohne 
Zustimmung des Unterzeichneten schriftlich den Antrag stellen kann, die unter Ziffer i 
bezeichneten Maßnahmen zu genehmigen, und dass die Behörden in [Name des Landes] nach 
Eingang des Antrags mit der bevollmächtigten Partei zusammenarbeiten, um einen zügigen 
Abschluss des Verfahrens zu gewährleisten. 

 
Der Unterzeichnete darf die Rechte, die der bevollmächtigten Partei mit dieser Urkunde gewährt werden, nicht 
ohne deren schriftliche Zustimmung widerrufen. 
 
Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit diesem Antrag und seinen Bedingungen durch einen entsprechenden 
Vermerk an der unten vorgesehenen Stelle und Aufnahme dieser Urkunde in den Bestand der [Name der 
Registerbehörde]. 
 
 

[Name des Halters/Eigentümers] 
__________________________ 

  
 
Einverstanden und in den Bestand aufgenommen:  durch: [Name des Amtsträgers] 
[Datum]  [Amtsbezeichnung] 
_______________________________________ 
[erforderliche Zusätze] 
__________________ 
 

                                                 
*  Begriff entsprechend dem jeweiligen nationalen Registerrecht verwenden.  

 


